
Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Storz & Bickel GmbH

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen sowie 
gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Sie gelten nicht gegenüber Verbrauchern.

(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten insbesondere für alle Verträge über den Verkauf und/
oder die Lieferung von unseren Produkten. Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm 
zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, 
ohne dass in jedem Einzelfall wieder auf sie hingewiesen werden muss. Für Reparaturleistungen gelten be-
sondere Allgemeine Geschäftsbedingungen, abrufbar unter https://www.storz-bickel.com/de/legal.

(3) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Geltung, soweit wir sie 
nicht ausdrücklich anerkennen, selbst wenn wir in Kenntnis derartiger Allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen Lieferungen an den Kunden vorbehaltslos ausführen. Nebenabreden, Ergänzungen und Sonderver-
einbarungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

(2) Die Bestellung unserer Produkte durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern 
nicht eine bestimmte Annahmefrist ausdrücklich vereinbart wurde, sind wir berechtigt, Bestellungen oder 
Aufträge innerhalb von 3 Wochen nach Zugang anzunehmen.

(3) Leistungsangaben zu unseren Produkten (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Tole-
ranzen und technische Daten) sowie Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind 
nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine 
genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichun-
gen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie 
die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum 
vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.

§ 3 Besondere Bedingungen für den Vertrieb der Medizinprodukte

(1) STORZ & BICKEL gewährt dem Vertreiber die Verkaufsrechte für die Medizinprodukte MIGHTY MEDIC, 



MIGHTY+ MEDIC und dem VOLCANO MEDIC 2 sowie deren Zubehör- und Ersatzteile. Das vertraglich fest-
gelegte Gebiet ist das Land, in das Storz & Bickel die Produkte liefert. Die Produkte dürfen nicht in Ländern 
außerhalb des vertraglich festgelegten Gebietes verkauft werden und zudem nicht auf Online-Marktplätzen 
einschließlich, aber nicht begrenzt auf eBay und Amazon.

(2) Der Vertreiber wird die Produkte in der von STORZ & BICKEL zur Verfügung gestellten Originalverpa-
ckung vertreiben und die Produkte vor dem Inverkehrbringen nicht verändern.

(3) Der Vertreiber ist für eine Registrierung, sofern erforderlich, als Vertreiber bei der nationalen Behörde 
für Medizinprodukte gemäß den länderspezifischen Vorschriften verantwortlich.

(4) Der Vertreiber ist verpflichtet, proaktiv zu der Überwachung der Leistung des Produktes beizutra-
gen. Dies beinhaltet das Sammeln positiver und negativer Rückmeldungen, die aus Markterfahrung 
und klinischer Anwendung stammen. Der Vertreiber soll den Markt in dem vertraglich festgelegten Ge-
biet überwachen und STORZ & BICKEL mit Informationen beliefern, inklusive, aber nicht begrenzt auf 
Informationen bezüglich Haftungsfragen, Kundenbeschwerden, Produktrückrufaktionen, Unfällen und 
verwandten Themen. Der Vertreiber hat die Verpflichtung, einmal pro Jahr auf Anfrage einen Bericht 
über die Resultate seiner Marktüberwachungsaktivitäten an STORZ & BICKEL zu übermitteln.

(5) Der Vertreiber ist verpflichtet, STORZ & BICKEL unverzüglich über das Online-Meldeformular, auf  
http://www.vapormed.com/safety, zu benachrichtigen, sofern der Vertreiber über ein Vorkommnis in-
formiert wird, bei welchem sich ein Anwender durch die Verwendung eines S&B Medizinproduktes ver-
letzt hat, oder ein Vorkommnis zu einer Verletzung des Anwenders führen könnte. Beispiele für solche 
Fälle können sein: Elektrischer Schlag durch berührbares spannungsführendes Teil. Verbrennungen 
beim Berühren von beschädigten oder geschmolzenen Kunststoffteilen. Schnittverletzungen durch be-
schädigte Gehäuseteile und ähnliche Gründe.

(6)  STORZ & BICKEL ist für die Verwaltung aller Garantiefälle und Reparatur- oder Serviceanfragen 
verantwortlich. Im Falle einer Service-, Reparatur- oder Gewährleistungsanfrage leitet der Anwender di-
rekt mit dem Service-Team von Storz & Bickel ein RMA-Verfahren (Return Merchandise Authorization) 
ein, indem dieser ein Kundenkonto unter http://www.vapormed.com einrichtet. Alternativ kann auch 
die Apotheke oder der Vertreiber ein Konto einrichten und die Reparatur- oder Serviceanfragen mit  
STORZ & BICKEL abwickeln.

(7) Der Vertreiber muss ein Verzeichnis der Seriennummern der verkauften Produkte und Kundendetails 
wie Name, Email-Adresse, physikalische Adresse und Telefonnummer führen, um Rückrufaktionen und 
andere Mitteilungen an Kunden zu ermöglichen. Für diese Aufzeichnungen besteht eine Aufbewahrungs-
pflicht von mindestens zehn Jahren nach Beendigung des Service für die betreffenden Produkte.

(8) Medizinische Geräte unterliegen strikten Werbe-, Vertriebs- und Marketingregularien. Der Vertreiber 
verpflichtet sich hiermit, die spezifischen Regularien seines vertraglich festgelegten Gebietes einzuhal-
ten.

(9) Der Vertreiber erklärt sich bereit, die in diesem Abschnitt festgelegten Verpflichtungen, entsprechend 
an weitere Vertriebspartner der Lieferkette weiterzugeben.

(1) Unsere Angaben zu Fristen und Terminen sind stets unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich in 
Textform ein Fixgeschäft oder besondere sonstige verbindliche Lieferfristen und -termine vereinbart wer-
den. Derart vereinbarte Lieferfristen und -termine beginnen mit Absendung unserer Auftragsbestätigung. 
Ein vereinbarter Liefertermin ist gewahrt, wenn unsere Produkte zum vereinbarten Termin unser Lager 
verlassen haben oder als versandbereit gemeldet wurden. Halten wir einen vereinbarten Liefertermin 

§ 4 Lieferung und Lieferverzug, Teillieferung



§ 5 Lieferung, Gefahrübergang

(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung unserer Produkte EXW (gemäß Incoterms 
2020) ab unserem Lager in Tuttlingen, Deutschland, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 
eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden werden unsere Produkte an 
einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen.

(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Produkte geht spä-
testens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Produkte sowie die Verzögerungsgefahr bereits 
mit Übergabe der Lieferung an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmter Dritter auf den Kunden über.

§ 6 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Sofern nicht anders vereinbart, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen 
Preise für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Lieferumfang. Unsere Preise verstehen sich 
in Euro netto ab Lager (EXW gemäß Incoterms 2020) zzgl. Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe.

(2) Beim Versendungskauf trägt der Kunde die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom 
Kunden gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche 
Abgaben trägt ebenfalls der Kunde.

(3) Änderungen unserer Listenpreise, soweit unsere Listenpreise den vereinbarten Preisen zugrunde lie-
gen, berechtigen uns zur angemessenen Preisänderung, sofern zwischen Vertragsschluss und Lieferung 
mehr als 4 Monate vergangen sind.

(4) Wir liefern grundsätzlich nur gegen Vorkasse, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart 
wird. Ist ein Rechnungskauf vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von sieben (7) Werktagen ab 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.

nicht ein, tritt Lieferverzug erst nach Ablauf einer vom Kunden in Textform eingeräumten angemessenen 
Nachfrist von mindestens zwei Wochen ein.

(2) Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen und -termine auf höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse zurückzuführen, die wir nicht zu vertreten haben, 
verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen und -termine – auch innerhalb des Verzugs – angemessen. 
Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten, Zulieferern oder Subunternehmern 
eintreten. Eintritt und Wegfall der höheren Gewalt zeigen wir dem Kunden schnellstmöglich an. Dauert die 
Behinderung länger als drei (3) Monate oder steht fest, dass sie länger als drei (3) Monate dauern wird, kann 
jede Vertragspartei von dem Vertrag zurücktreten. Das Recht jeder Vertragspartei, im Falle länger andau-
ernder höherer Gewalt den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Schäden, die durch 
einen Fall höherer Gewalt hervorgerufen werden, sind nicht zu ersetzen.

(3) Zur Vornahme von Teillieferungen innerhalb der vereinbarten Lieferfristen und -termine sind wir 
berechtigt.



(5) Bei verspäteten Zahlungen berechnen wir ohne weitere Mahnung Verzugszinsen i.H.v. 9 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB. Das Recht, weitergehende Schadens-
ersatzansprüche geltend zu machen, behalten wir uns vor.

(6) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen 
solcher Ansprüche ist nur insoweit zulässig, als die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt sind oder sich aus demselben Auftrag ergeben, unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist.

(7) Bestehen nach Annahme von Bestellungen begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Kunden 
oder werden fällige Rechnungen nicht bezahlt bzw. ein eingeräumtes Zahlungsziel überschritten, so sind 
wir nach den ge-setzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristset-
zung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns gegen den Kunden zum jetzigen 
Zeitpunkt oder in Zukunft zustehender Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus der 
Geschäftsbeziehung, das Eigentum an den gelieferten Produkten vor.

(2) Solange das Eigentum noch nicht auf den Kunden übergegangen ist, ist der Kunde verpflichtet, die 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte pfleglich zu behandeln.

(3) Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte verwenden und im ordentlichen 
Geschäftsgang verarbeiten und weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Bei 
Pfändung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen 
Dritter vor Eigentumsübergang muss der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich in 
Textform benachrichtigen.

(4) Im Falle der Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte tritt uns der Kunde 
bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehenden Entgeltforderungen gegen seine Abnehmer – bei 
Miteigentum des Kunden an den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkten anteilig entsprechend 
dem Miteigentumsanteil – in vollem Umfang ab. Gleiches gilt für diejenigen Forderungen des Kunden be-
züglich der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen 
seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und An-
sprüche auf Versicherungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Konto-
korrent. Wir nehmen diese Abtretungen an.
Der Kunde darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für uns 
einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Unser Recht, diese Forderungen selbst ein-
zuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings werden wir die Forderungen nicht selbst geltend machen 
und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß nachkommt.
Sofern sich der Kunde jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere, sofern er mit der Zahlung einer Ent-
geltforderung in Verzug gekommen ist – können wir vom Kunden verlangen, dass dieser uns die abgetre-
tenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung 
mitteilt und uns alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die wir zur Geltendmachung der 
Forderungen benötigen.

(5) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10 %, werden wir 
auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

(6) Soweit bei Lieferungen in andere Staaten zwingende Rechtsvorschriften des jeweiligen Staates einen 
Eigentumsvorbehalt im Sinne dieses Paragraphen nicht anerkennen, die dort vorgesehene Form für seine 



(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf (12) Monate ab Lieferung, sofern das Gesetz nicht längere 
Fristen zwingend vorschreibt.

(2) Die gelieferten Produkte sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm 
bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel als vom 
Kunden genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben (7) Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche 
Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich versteckter Mängel gelten die gelieferten Produkte als vom Kunden ge-
nehmigt, wenn die Mängelrüge dem Verkäufer nicht binnen sieben (7) Werktagen nach dem Zeitpunkt 
zugeht, in dem sich der Mangel zeigte, spätestens jedoch zwölf (12) Monate nach Gefahrübergang. 
Verhandlungen über eine Beanstandung stellen keinen Verzicht auf den Einwand der verspäteten, un-
genügenden oder unbegründeten Mängelrüge dar.
Auf unser Verlangen ist ein beanstandetes Lieferprodukt frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berech-
tigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die 
Kosten sich erhöhen, weil das Lieferprodukt sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs befindet.

(3) Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Der Kunde hat uns hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vor-
nahme aller notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen einzuräumen. Andern-
falls sind wir von der Haftung für die hieraus entstehenden Folgen befreit. Im Falle des Fehlschlagens, 
das heißt der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis an-
gemessen mindern.
Sachmängelrechte können nur entstehen, wenn die Produkte bei Gefahrüber-gang einen Sachmangel 
aufweisen. Keine Sachmängelrechte entstehen bei ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, 
fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürlicher Abnutzung, feh-
lerhafter oder nachlässiger Behandlung oder Handhabung, Missachtung der Vorgaben der Bedienungs-
anleitung und ungeeigneten Betriebsmitteln, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen 
sind. Darüber hinaus sind Ver-schleißteile wie insbesondere Akkus, Ballons, Kühleinheiten, Ladekabel 
und Adapter, Füllkammer (Volcano), Schlauch, Siebe, Dosierkapseln, den Geräten beiliegendes Zubehör, 
wie bspw. Kräutermühle, Füllhilfe, Pinsel und andere besonders vom Verschleiß betroffene Teile von der 
Gewährleistung ausgeschlossen.

(4) Für Schäden wegen Mangelhaftigkeit der Produkte oder für Mangelfolgeschäden einschließlich 
Nutzungsausfall haften wir nur in den in § 9 genannten Grenzen.

§ 8 Gewährleistung

Vereinbarung nicht gewahrt ist oder eine Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswir-
kung hat wie in der Bundesrepublik Deutschland, räumt der Kunde uns hiermit ein dem Eigentumsvorbe-
halt in diesem Paragraphen entsprechendes Sicherungsrecht (z.B. durch ein bestätigtes unwiderrufli-
ches Akkreditiv) ein. Hierzu ist der Kunde verpflichtet, bei allen Maßnahmen mitzuwirken, die erforderlich 
sind, um uns unverzüglich dieses Sicherungsrecht wirksam und durchsetzbar zu verschaffen.

(1) Wir haften nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes sowie in Fällen zu vertreten-
den Unvermögens und zu vertretender Unmöglichkeit. Ferner haften wir in Fällen der ausdrücklichen 
Übernahme einer Garantie, wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen und bei von 
uns zu vertretenden Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Für leicht fahrlässig 

§ 9 Haftung



§ 10 Datenschutzhinweis

Wir setzen den Kunden davon in Kenntnis, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung 
erhaltenen personenbezogenen Daten des Kunden erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die 
Vertragserfüllung erforderlich und im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung zulässig ist. Rechts-
grundlage für die Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. Weitere Informationen über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden 
(https://www.storz-bickel.com/de/privacy).

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem 
Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Anwendung 
der Vorschriften über den internationalen Warenkauf (CISG, UN-Kaufrecht).

(2) Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten ist unser Geschäftssitz in 78532 Tuttlingen (Bundesrepublik Deutschland). Wir 
sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

verursachte Sach- und Vermögensschäden haften wir nur im Falle der Verletzungen von wesentlichen 
Vertragspflichten (sog. Kardinalspflichten), d.h. einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. In 
allen anderen Fällen ist unsere Haftung ausgeschlossen.

(2) Soweit unsere Haftung aufgrund der vorstehenden Bestimmungen ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.

§ 12 Vorrang des deutschen AGB-Textes

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden auf unserer Homepage in mehreren Sprachen zur Ver-
fügung gestellt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für die rechtlichen Wirkungen allein der deutsche 
AGB-Text maßgeblich ist. Der Vorrang des deutschen AGB-Textes ist insbesondere bei Abweichungen zwi-
schen den unterschiedlichen Sprachfassungen sowie in jeglichen sonstigen Zweifelsfällen zu beachten.

§ 13 Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder mehrerer vorstehender Bestimmungen lässt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame oder undurchführbare Bestim-
mung ist durch eine wirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten Regelungszielen am nächsten kommt. Entsprechendes 
gilt auch für eventuell auftretende Lücken des Vertrages.


